
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Hohe Börde 

1. Änderungssatzung zur 
Entschädigungssatzung der  

Gemeinde Hohe Börde für den 
Gemeinderat und seine Ausschüsse 
sowie für die Ortsbürgermeister und 

Ortschaftsräte 

 

Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 (2) Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetztes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288), in der derzeit 
geltenden Fassung, in Verbindung mit der Kommunal – Entschädigungsverordnung 
(KomEVO) vom 29.05.2019 in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am 22.04.2025 folgende 1. Änderungssatzung zur 
Entschädigungssatzung der Gemeinde Hohe Börde für den Gemeinderat und seine 
Ausschüsse sowie für die Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Im § 1 Entschädigung für Ratsmitglieder wird der Absatz 1 wie folgt geändert: 

§ 1 
Entschädigungen für Ratsmitglieder 

 
(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates erhalten einen monatlichen 

Pauschalbetrag nach § 6 KomEVO von  
 

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner    150,00 € mtl. 
 
 
 
Im § 6 Verdienstausfall wird der Absatz 4 wie folgt neu eingefügt: 

§ 6 
Verdienstausfall 

 
(4) Personen, die keinen Verdienst haben, denen aber durch die für ehrenamtliche 

Tätigkeit aufgewendete Zeit ein Nachteil entsteht, wird auf Antrag eine Pauschale 
in der Form eines Stundensatzes gewährt. Hierbei wird ein Höchstsatz von  
16,00 € festgelegt. 

 
 
 
Im § 3 Entschädigung für die Ortschaftsräte wird der Absatz 4 wie folgt 
geändert: 

§ 3 

Entschädigung für die Ortschaftsräte 
 
(4) Für die Protokollführung in den Ortschaftsratssitzungen durch ein Mitglied des 

jeweiligen Ortschaftsrates wird eine Pauschale i. H. von 55,00 € für jede 
Protokollführung gezahlt. 

 






